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§ 322 ABGB
 ABGB - Allgemeines bürgerliches Gesetzbuch

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 04.01.2026

Ist eine bewegliche Sache nach und nach mehreren Personen übergeben worden; so gebühret das Besitzrecht

derjenigen, welche sie in ihrer Macht hat. Ist aber die Sache unbeweglich, und sind ö1entliche Bücher eingeführt, so

steht das Besitzrecht ausschließlich demjenigen zu, welcher als Besitzer derselben eingeschrieben ist.

In Kraft seit 01.01.1812 bis 31.12.9999
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